
BESPRECHUNGEN

Geschichte auf beiden Seıten SALT- Relativierung ENTISESENZESELIZLET Positionen
bei; und gerade 1n dieser Hınsıcht dürtte diese Arbeıt VO  - großem Wert se1n.

Kl Schatz:

L, Unfehlbarkeit UN Souveränıtat. Dıie papst-
ıche Untehlbarkeit 1mM System der ultramontanen Ekklesiologie des ahrhun-
derts (Tübinger TheolStudn 5} 80 (451 5 Maınz 1L975; Grünewald.
Dıie kiırchen- un: dogmengeschichtlichen Partıen 1n der Anifrage „Unfehlb.r?“ VO  e

Küng siınd der Autor hat oftenbar selbst gyesehen eine „offene
Flanke“ der Argumentatıon Küngs, der hier allenfalls Forschungslücken aufweisen
kann, dıe 605 erst noch schließen gilt. Zu echt allerdings hat (ın Fehlbar?
11973 ] 3205 f 462 sıch nıcht widerlegt gefühlt durch Rezensenten-Nachweise
eines gelegentlich allzu sorglosen antıerens mıiıt dem Instrumentarıum des Hıstor1-
kers oılt schon, den politisch realen Anteıil der Konfrontation mi1t dem welt-
anschaulichen un! politischen Liberalismus SOWI1e des Verlustes der weltlichen Sou-
veränıtät des Papsttums Zustandekommen des Unfehlbarkeitsdogmas heraus-
zuarbeiten und durch eine „Entschärfung“ zeitgeschichtlicher Prägungen den Weg
für 1ne theologische Neuaussage nen.,.

P.s Untersuchung leistet ZUr Schließung dieser noch bestehenden Forschungs-
lücken eiınen bemerkenswerten Beıtrag. Im Ansatz liegt die zutreftende Beobachtung
zugrunde, da{fß nıcht LLULX unmittelbar kirchenpolitische Fınflüsse berücksichtigen
sind, sondern die kırchenpolıtische Sıtuation 1n spezifischer Weıse auch aut die der
Dogmatıisierung vorangehende theologische Diskussion einwirke, da{ß das Ein=
fehlbarkeitsdogma letztlich einer doppelten (unmittelbaren un theologisch „mediati-
sierten“) polıtischen Prägung unterliege. Durch diesen Ansatz 1St eın zweigle1s1-
SCrI, die kiırchen- und dogmengeschichtliche Argumentatıon verschränkender Unter-
suchungsgang vorgegeben: Im Einleitungskapitel wırd der kırchenpolitische Hınter-
grund aufgewl1esen; dabei wendet sıch nach einer Darstellung der Ablösung der
ständıschen durch bürgerlich-liberale nationalstaatliche Ordnungen insbesondere den
italienischen Verhältnissen z deren Untersuchung 1in eine Analyse der Praxıs der
Primatsausübung Gregors NT: un Pıus' gerade 1m Hınblick aut die natıiıonal-
staatlıchen Bestrebungen in Italien un die Revolutionsereignisse mündet. Die näch-

Kapiıtel sind der Unfehlbarkeitslehre 1in der französıschen un: der deutschen
ultramontanen Ekklesiologie gew1ıdmet; tolgt eine Untersuchung der
Untehlbarkeit 1ın der Theologie der Römischen Schule (G. Peronne, C. Passaglıa);
insbes. CL Schraders. Im umfangreichen Schlußteil „Untfehlbarkeıt Jurisdiıktions-
primat Souveränıitäit“ schließlich werden die hauptsächlichen Elemente zeitgeschicht-
lıcher Praägung 1n der ultramontanen Jesiologıe herausgearbeitet. Wesentlich
erscheint P da{ die ultramontane Ekklesiologie die aktuelle Frontstellung
den Liberalismus, Iso eine bestimmte Konfliktsituation gewissermafßen als inner-
kırchlichen Normalzustand postuliıeren mußß, Jurisdiktionsprimat und Untehl-
barkeit als ertorderliche innerkirchliche Integrationsmittel rechtfertigen. „Man
ENTIZOY sıch dem aufgebrochenen Antagonısmus VO:  3 Kirche und Gesellschatt durch
Rückzug 1n eine Innerkirchlichkeit.‘ Der innerstaatlichen Absonderung des Katholıi-
Zzismus korrespondiert innerkirchlich eine Unitarıisierung der Kirchenverftassung, —-
bei die Konfliktsituation der politisch isolierten Kırche selbst Eiıngang findet 1n die
theologische Begründung des innerkirchlichen Strukturwan

E Gerade 1m Hinblick auf das VO:  w echt betonte Ertordernis eines inter-
disziplinären Ansatzes bei der Aufdeckung der Entstehensvoraussetzungen der Un-
tehlbarkeitslehre erscheinen ein1ıge verfassungsgeschichtliche Anmerkungen ANSC-
bracht, dıe eine Absonderung der zeitgeschichtlich-politisch gepragten Elemente der
Unfehlbarkeitslehre erleichtern könnten. Sıe betreffen gerade die Beobachtung P:S;
die ultramontane Ekklesiologie argumentiere durchgängıg VO Extremtall einer
„Notstandsordnung“ aus, IN der das Papstamt dıe einz1ıge tragende un:
abhängigem Handeln tähige Struktur darstellt, dafß die Weiterexistenz und das
ohl der Kiırche völlig VO:  3 der Wirksamkeıt der päpstlichen Autorität, die Erhal-
tung der Kırche 1n der Wahrheit änzlıch von der Unfehlbarkeit des Papstes ab-
hängig geworden E  C6 Dıiese Notstandssituation. die dem konkreten Eın-
druck der Revolutionsereignisse Ja insbes. 1n den lehramtlichen Äußerungen
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Pıus eın ständig wiederkehrendes Motıv (bereıits lange VOr der Dogmatisierung
der Unbefleckten Empfängnis) darstellt vgl usammentassend Weinzıerl, 1n ? Dıie
päpstliche Autorität 1mM katholischen Selbstverständnis des un: Jahrhunderts
11970] 283 284), hat nıcht NUuUr die Praxıs der Primatsausübung beeinflußt, SO1MN-
dern auch auf d1e dogmatische Begründung der päpstlichen Unfehlbarkeit insbes.
durch die Römische Schule eingewirkt. Eın wesentlicher Ertrag der Untersuchung
P.s liegt daher 1n dem Nachweis, da{ß der „Außere“ Konflikt des liberalen Staates mi1t
dem Katholizismus, der innerstaatlich 1n die Rolle einer Sondergesellschaft gedrängt
wırd un sich 1U  . uch polıtisch ftormieren beginnt, nıcht LUr taktısch-politisch
VOLr allem 1m Zusammenhang MItTt dem Verlust der weltlichen Souveränıtät des
Papsttums auf dıe Entwicklung der „inneren“ Kirchenverfassung eingewirkt hat,
sondern auch die theologische Begründung der päpstlichen Untehlbarkeit durch den
Gedanken der „Notstandsordnun c beeinflufßt. Eınen parallelen Vorgang der Be-
einflussung des ıinneren Herrscha LSSYSTEMS durch einen 2ufßeren weltanschaulichen
Konflikt beobachtet die profane Verfassungsgeschichte für den Verfassungstyp des
f  MONAr:  15'  en Konstitutionalismus, hne dafß hiervon auch 1Ur andeutungsweise
Notiızz hätte. Dıie These, durch die Förderung des Konfliktes zwiıschen
dem politischen Liberalismus und dem Katholizismus 1m Preußischen Kulturkampf
habe Bismarck die Anbindung des Liberalismus die Kulturkampfgesetzgebung
des Staates erreicht un dadurch die lıberalen Parteıen ZUr verfassungspolitischen
Abstinenz verpflichtet, Iso 1Ur durch die „Simulierung“ des Konflikts eıne Kon-
servierung des konstitutionellen Systems erreichen können, etriftit schon VO Unter-
suchun Ss7ze1traum her P.ıs Thema ıcht unmittelbar un 1sSt überdies stark mi1t den
speziel Problemen der „cäsaristischen“ Herrschaftstechnik Bismar:  S verknüpft.
Andererseıts sieht Becker (Liberaler Staat un: Kıiırche 1n der Ära VO Reichs-
gründung und Kulturkampf [1973] 371 s 374 die These VO]  3 der „simulierten
Konfliktsituation“ Zu Zwe der Konservierung des „semikonstitutionellen“ Sy-

durch den Verlauf des Badischen Kulturkampfes bestätigt, der NU:  3 allerdings
den zentralen kirchenpolitischen Ereijgnissen des VO  3 untersuchten Zeıiıtraums

zählt un dem mehrere der VO  3 herangezogenen utoren INn  e denke LUr
die Rolle der Tübinger Schule ührend beteiligt 11; chmidt (in Dıe

deutschen Parteien VOFLr 1918 119735 208 hat echt darauf hingewiesen,
daß die These, der Konflikt Liberalismus-Katholizismus se1 4US 1m wesentlichen
verfassungspolitischen Motiven „simuliert“ worden, kaum überzeugen vermas$:
der Kulturkampfgesetz eber tand sowohl 1ın Baden als uch in Preufßen den welt-
anschaulichen Konflikt ereıits VOT. Gerade hier TUut sıch möglicherweise eine korri-
gierende Funkion der Kirchen- und Dogmengeschichte auf durch den Aufweis der
UÜbernationalität des weltanschaulichen Konflikts und seiner Auswirkungen aut dıe
ultramontane Ekklesiologie. Andererseits wırd die kirchengeschichtliche Forschung
siıch mMit der Zew11 anfechtbaren und gelegentlich auch ıcht ideologie-unverdäch-
tıgen CSsSe auseinandersetzen mussen, da der Konflikt MIit dem politischen
Liberalismus durch das konstitutionelle System zumindest gefördert worden 1St
un nıcht 1L1LUTE dıie Kirchenverfassung beeinflußt, sondern sıch auch stabilisierend auf
die konstitutionelle Monarchie ausgewirkt hat Dıie Bewertung des Arguments der
„Notstandsordnung“ 1n der ultramontanen Ekklesiologie bedürfte der Überprüfung,
WCNnNn sıch diese auch VO:  3 raglos vorausgesetzte Konfliktlage als zumindest
teilweise „inszeniert“ erweisen

588 Es ze1gt sıch mithın, daß gerade hinsiıchtlich der Einbeziehung profan-
geschichtlicher Fragestellungen P.ıs Untersuchung einıge NeEUeEe Probleme erSst
gew1esen hat. Gleichwohl 1St der Weg vorgezeichnet, das Unfehlbarkeitsdogma
seiner ediglich zeitgeschichtlichen Geprägtheıit entkleiden un den Versuch eiıner
Neuaussage unternehmen. selbst deutet ıh: 1n seınen abschließenden „weıter-
führenden Gesichtspunkten“ es oilt jene theologische „Engführung“ CI-
winden, 1n die das Postulat einer ständigen Notstandssituation der Kirche NOT-
wendiıg tührt. Die 1n der historischen Perspektive verständliche innerkirchliche Inte-
grationsfunktion des Jurisdiktionsprimats Ördert ıne Tendenz, die sakramentale
Wirklichkeit der „Einheit 1n der Vielfalt“ für juristisch „übersetzbar“ halten

den Preıs einer Verkürzung des communiıio-Charakters der Gesamtkirche. Gleich-
ohl scheint gerade ın dem ultramontanen Argument der kirchlichen „Notstands-
ordnung“ der Kern der einheitsgarantierenden Funktion des Jurisdiktionsprimats
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un: der päpstlichen Unfehlbarkeit auf, die I1a  - eine unentbehrliche „Reserve“-
funktion NneNNeN könnte: die Gewißheıt des letztlichen Verbleibens 1in der Wahrheit
aufgrund der Verbürgung, „das christliche Glaubensbekenntnis aut eine rechte,
Jegıtıme un! un! deshalb bindende Weiıse 1n einem autoritätsvollen Urteil
tormuli:eren“ (E. Schillebeeckx Conc 1973 207) Der wichtigste dogmatische
Ertrag der Arbeıit E: der angesichts der historischen Zielsetzung 1Ur angedeutet 1St,
scheint mır daher 1mMm Autweis eben dieses „Reserve“charakters des päpstlichen
Lehramtes liegen. Weil gerade dadurch der Kern der ultramontanen Argumen-
tatıon VO  - zeitgenössischen Pragungen efreit und „fortgeschrieben“ wiırd, erscheıint
P.s Untersuchung als 1in bestem Sınne anregend für Überdenken der Posıtionen in
der Unfehlbarkeits-Diskussion. Franke
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